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Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Kreissparkasse Köln, Zweigstelle Sankt Augustin - Mülldorf 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 
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Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin-Markt 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517/518, 529 
 513/514 nur vormittags an Schultagen 

 

 
 

 
Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per E-Mail) 
 
 
 

Dienststelle 

Bürgermeister-/Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  2 43-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice 
montags und donnerstags: 
7.30 Uhr – 18.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs: 
7.30 Uhr – 14.00 Uhr, 
freitags: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      17.11.2021 

 
ANFRAGE ZU TOP 6 UNTERFLURCONTAINER 
 
Anfrage SPD, Drucksachen Nr. 21/0532 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Umwelt und 
Stadtentwicklung 

17.11.2021 öffentlich 

______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Sind die Entleerungszeiten von 09:00 – 11:00 Uhr auch mit der Schule abgestimmt? Wäre eine 
Entleerung auch ausschließlich nach 16 Uhr möglich? 
 
Antwort: 
In der letzten Sitzung von 02.02.2021 DS-Nr.: 20-574 wurden diese Punkte zur Prüfung durch 
den Ausschuss so gewünscht, da die Entleerungszeiten außerhalb der Bewegungszeiten der 
Schüler stattfinden soll. Die Firma, die für die Leerung der Unterflurcontainer im Altglasbereich 
zuständig ist, bestätigt, dass sie den neu geplanten UFC-Standort auf dem Parkplatz in der Nä-
he des Kindergartens Holzweg zu den vorgegebenen Zeiten, also nur zwischen 9:00 und 11:00 
Uhr bzw. nach 16:00 Uhr anfahren wird. Ob eine Entleerung nur nach 16:00h möglich ist, wäre 
noch zu prüfen. 
 
Frage 2: 
Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Stadt, wenn Remondis zu anderen Uhrzeiten als ver-
einbart leert? Kann die Leerungsuhrzeit vertraglich abgesichert werden? 
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Antwort: 
Es liegt seitens der RSAG eine schriftliche Zusage für seinen Nachunternehmer vor. Sollte es 
zu Problemen kommen ist die RSAG darüber zu Informieren. Sie Stadt hat gegenüber dem Ent-
sorger keine vertragliche Handhabe. 
 
Frage 3: 
Wie sieht es mit der Realisierung eines Schutzes in Richtung Schulhof bzgl. Glasscherben aus? 
Ist diese Realisierung vorgesehen. 
 
Antwort: 
Hier ist keine Schutzvorrichtung vorgesehen, da von der Einwurfstelle bis zum Zaun incl. Grün-
streifen der Abstand über 3 m beträgt. Ein Abstellen und damit Herunterfallen von Gläsern vom 
Container ist aufgrund der schrägen Flächen des Einwurfschachtes nicht mehr möglich. Gegen 
mutwilliges Herüberwerfen kann keine Sicherung hergestellt werden. In den vorhandenen Me-
tall-Zaun könnte bei Bedarf auf einer notwendigen Breite ein Sichtschutz eingezogen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


